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Drucksache: 0055/2012/BV 
Heidelberg, den 15.02.2012 

Stadt Heidelberg 

Federführung: 

Dezernat IV, Bürgeramt 

Beteiligung: 

 

Betreff: 

Änderung der 
Sondernutzungsgebührensatzung 

Beschlussvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: 
Zustimmung zur 
Beschlussempfehlung: 

Handzeichen: 

Haupt- und 
Finanzausschuss 

29.02.2012 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Gemeinderat 15.03.2012 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 
 

Beschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen 
Gremien beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 27. März 2012 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung:   

Der Haupt-und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss:  

Der Gemeinderat beschließt die als Anlage 1 beigefügte "Erste Satzung zur Änderung 
der Sondernutzungsgebührensatzung". 

 

Anlagen zur Drucksache: 

 Nummer: Bezeichnung  

 A 01_ALT Änderungssatzung 

 A 01_NEU Stand GR 15.03.2012 Neue Änderungssatzung 
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Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 29.02.2012 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 29.02.2012 

11.2 Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung 
Beschlussvorlage 0055/2012/BV 

Stadträtin Prof. Dr. Schuster bedankt sich für den von der ersten Vorlage abweichenden 
Vorschlag der Verwaltung und freut sich, dass es nun doch möglich sei, den Parteien und 
Wählervereinigungen entgegen zu kommen. Sie schlage jedoch vor, den in der Satzung 
genannten Betrag von 50 Euro oder weniger auf eine Stückzahl an Plakaten zu ändern, 
da dies für die Beteiligten praktikabler sei. Stadträtin Prof. Dr. Schuster stellt daher 

folgenden Antrag: 

Artikel 1 der Satzung zur Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung erhält unter 
dem Buchstaben b) folgende neue Fassung: 

b) für Veranstaltungen von Parteien, Wählervereinigungen, Bewerbern zur 
Oberbürgermeisterwahl, Heidelberger Bürgerinitiativen und Befürwortern und Gegnern 
der zur Abstimmung gestellten Frage bei Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen 
insoweit als die Anzahl der Plakate pro Veranstaltung 100 Stück oder weniger 
beträgt.  

Stadtrat Dr. Gradel berichtet für die CDU-Fraktion, dass die Änderung auf eine Stückzahl 
ebenfalls befürwortet werde. Rückfragen bei den Stadtbezirksverbänden hätten jedoch 
ergeben, dass eine Stückzahl von 30 Plakaten ausreichend sei. Dies sei ihm auch 
wichtig, um die Neuordnung der Veranstaltungsplakatierung (weniger Plakatflächen, 
Aufteilung in Kontingente und so weiter) nicht zu konterkarieren. Außerdem solle die 
Gebührenermäßigung nur für Wählervereinigungen und Parteien gelten. 

Stadträtin Stolz geht auf die Neuordnung der Veranstaltungsplakatierung ein und betont, 
dass die begrenzte Zahl der Plakatstandorte ein Problem sei. Sie wehrt sich gegen die 
Einschränkung von Stadtrat Dr. Gradel auf Wählervereinigungen und Parteien, da gerade 
diese Organisationen auch öffentliche Fördermittel erhalten würden. Bei Bürgerinitiativen 
sei dies beispielsweise nicht der Fall und diese würde man mit der Einschränkung daher 
doppelt benachteiligen. 

Oberbürgermeister Dr. Würzner weist darauf hin, dass es für die Neuordnung der 
Veranstaltungsplakatierung eine klare Beschlusslage gebe und man nun nicht wieder 
über die Zahl der Standorte diskutieren könne. Man müsse ein vernünftiges Augenmaß in 
Sachen Plakatierung haben.  

Bürgermeister Erichson erläutert, dass der Betrag von 50 Euro etwa 20 Plakaten 
entspreche. Einer Änderung auf eine Stückzahl von 30 Plakaten könne man aus Sicht 
der Verwaltung zustimmen. Er geht noch einmal auf die Beschlusslage zu den 
Plakatstandorten ein und erläutert, dass von den 1.200 Standorten 800 bereits für 
Kulturschaffende reserviert seien. Übrig blieben somit 400 Standorte. Dies könne bei 
einer kostenlosen Stückzahl von 100 Plakaten schnell dazu führen, dass alle Standorte 
belegt seien und die Genehmigung nur nach dem „Windhund-Prinzip“ (wer zuerst kommt, 
bekommt die Genehmigung) erfolgen könne. Er bittet diesen Hinweis zu Protokoll zu 
nehmen. 

Stadträtin Prof. Dr. Schuster erläutert, wie man auf die 100 Plakate gekommen sei und 
erklärt sich damit einverstanden, die Zahl auf 70 Plakate zu verringern. 
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Stadtrat Dr. Gradel betont, man könne auch bei einer Änderung auf 30 Plakate 100 
Plakate aufhängen, nur müsse man die Differenz eben bezahlen. Dies sollte aber für die 
großen Parteien kein Problem sein. Im Gegenteil befürchte er eine Ausgrenzung der 
kleinen Parteien oder Bürgerinitiativen, wenn durch die hohe Anzahl kostenloser 
Plakatierungen die 400 Standorte ständig durch die großen Parteien belegt seien. Er 

stelle daher den Antrag 

Artikel 1 der Satzung zur Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung erhält unter 
dem Buchstaben b) folgende neue Fassung: 

b) für Veranstaltungen von Parteien, Wählervereinigungen, Bewerbern zur 
Oberbürgermeisterwahl, Heidelberger Bürgerinitiativen und Befürwortern und Gegnern 
der zur Abstimmung gestellten Frage bei Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen 
insoweit als die Anzahl der Plakate pro Veranstaltung 30 Stück oder weniger beträgt.  

Nach Abschluss der Diskussion hält Oberbürgermeister Dr. Würzner fest, dass es 
abschließend zwei Anträge gebe, die sich lediglich in der Anzahl der Plakate (SPD:70, 
CDU: 30) unterscheiden. 

Oberbürgermeister Dr. Würzner stellt zunächst den Antrag der SPD zur Abstimmung: 

Artikel 1 der Satzung zur Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung erhält unter 
dem Buchstaben b) folgende neue Fassung: 

b) für Veranstaltungen von Parteien, Wählervereinigungen, Bewerbern zur 
Oberbürgermeisterwahl, Heidelberger Bürgerinitiativen und Befürwortern und Gegnern 
der zur Abstimmung gestellten Frage bei Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen 
insoweit als die Anzahl der Plakate pro Veranstaltung 70 Stück oder weniger beträgt.  

Abstimmungsergebnis: beschlossen mit 8 : 7 : 0 Stimmen 

Aufgrund dieses Abstimmungsergebnisses kommt der Antrag der CDU nicht mehr zur 
Abstimmung. 

Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses: 

Der Haupt-und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss:  

Der Gemeinderat beschließt die als Anlage 1 beigefügte "Erste Satzung zur Änderung 
der Sondernutzungsgebührensatzung" mit folgender Änderung: 

Artikel 1 der Ersten Satzung zur Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung 
erhält unter dem Buchstaben b) folgende neue Fassung: 
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b) für Veranstaltungen von Parteien, Wählervereinigungen, Bewerbern zur 
Oberbürgermeisterwahl, Heidelberger Bürgerinitiativen und Befürwortern und 
Gegnern der zur Abstimmung gestellten Frage bei Bürgerentscheiden und 
Volksabstimmungen insoweit als die Anzahl der Plakate pro Veranstaltung 70 
Stück oder weniger beträgt.  

gezeichnet 
Dr. Eckart Würzner 
Oberbürgermeister 

 

Ergebnis: Zustimmung zur Beschlussempfehlung mit Änderung/en 
Ja 8  Nein 7  Enthaltung 0   
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Sitzung des Gemeinderates vom 15.03.2012 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 15.03.2012 

19.2 Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung 
Beschlussvorlage 0055/2012/BV 

Oberbürgermeister Dr. Würzner weist auf den im Haupt- und Finanzausschuss am 
29.02.2012 geänderten Beschlussvorschlag hin. Er ruft diese Beschlussempfehlung zur 
Abstimmung auf. 

Beschluss des Gemeinderates: 

Der Gemeinderat beschließt die als Anlage 1 beigefügte "Erste Satzung zur Änderung 
der Sondernutzungsgebührensatzung" mit folgender Änderung: 

Artikel 1 der Ersten Satzung zur Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung 
erhält unter dem Buchstaben b) folgende neue Fassung: 

b) für Veranstaltungen von Parteien, Wählervereinigungen, Bewerbern zur 
Oberbürgermeisterwahl, Heidelberger Bürgerinitiativen und Befürwortern und 
Gegnern der zur Abstimmung gestellten Frage bei Bürgerentscheiden und 
Volksabstimmungen insoweit als die Anzahl der Plakate pro Veranstaltung 70 
Stück oder weniger beträgt.  

gezeichnet 
Dr. Eckart Würzner 
Oberbürgermeister 

Ergebnis: einstimmig beschlossen 
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A. Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des 
Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes 
 
Nummer/n: 
(Codierung)  

+ / - 
berührt: 

Ziel/e: 

QU1 + Solide Haushaltswirtschaft 
  Begründung: 

  Anpassung der Gebührenregelungen nach Meinungsaustausch 
 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
keine  

B. Begründung: 

1. Ausgangslage:  

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 21. Dezember 2010 wurde die Sondernutzungs-
gebührensatzung der Stadt Heidelberg neu gefasst. Sie ist zum 1. Januar 2011 in Kraft getreten. 
Dabei wurde auch die Gebühr für Veranstaltungsplakatierungen - auch für Parteien - angehoben. 

Die Bunte Linke, die Fraktionsgemeinschaft Grüne/Generation Heidelberg und die SPD-Fraktion 
hatten am 11.07.2011 einen Antrag (Nr.0053/2011/AN) zur Neufassung der Sondernutzungs-
gebührensatzung (Aufstellen von Informationsständen, Plakate und Banner) gestellt. Herr Stadtrat 
Dr. Weiler-Lorentz hatte seinerzeit auf telefonische Nachfrage den Antrag konkretisiert. 
Zielsetzung des Antrages war es, die Gesamtkosten für das Plakatieren (Gestaltung, Druck, 
Aufstellen des Plakates und Sondernutzungsgebühr) die mehr als 5 € pro Plakat betragen, zu 
reduzieren. Daher sollte das Plakatieren durch Parteien, Bürgerinitiativen und sonstige nicht 
kommerzielle politische und soziale Gruppierungen, beispielhaft wurde das BiBez genannt, in der 
Sondernutzungsgebührensatzung gebührenfrei gestellt, beziehungsweise das 
Gebührenverzeichnis dahingehend geändert werden, dass die Plakatierungsgebühr für Parteien 
wie vor der Satzungsneufassung 0,30 € pro Plakat beträgt.  

In der Informationsvorlage für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 30.11.2011 
hatte sich die Verwaltung mit dem Antrag auseinandergesetzt und kam zu folgendem Fazit:  

„Aus Sicht der Verwaltung gibt es deshalb keine Notwendigkeit, den Parteien bei der Plakatierung 
für ihre Veranstaltungen außerhalb von Wahlzeiten Sonderkonditionen einzuräumen. Das Gleiche 
gilt auch für Bürgerinitiativen. Bei der Erhebung von Sondernutzungsgebühren gegenüber nicht 
kommerziellen politischen und sozialen Gruppierungen lässt die Satzung im Übrigen bereits jetzt 
zu, dass im begründeten Einzelfall von der Erhebung der Sondernutzungsgebühr ganz oder 
teilweise abgesehen werden kann, wenn die Sondernutzung im öffentlichen Interesse liegt oder die 
Festsetzung der Gebühr unbillig wäre. Eine Änderung der Gebührensatzung ist daher nicht 
sachgerecht.“ 

Der Haupt- und Finanzausschuss hatte daraufhin den Arbeitsauftrag an die Verwaltung erteilt, 
einen Vorschlag zur Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung (Plakatierungsgebühren für 
Parteien) zu erarbeiten und dabei auch die Auswirkungen auf die Neuordnung der 
Veranstaltungsplakatierung darzustellen, wobei  auch auf die Plakatierungsrichtlinien der Stadt 
Mannheim eingegangen werden sollte. 
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2. Weiteres Vorgehen 

Der Arbeitsauftrag des Haupt- und Finanzausschusses macht deutlich, dass sich der Gemeinderat 
der Sichtweise der Verwaltung nicht anschließt und dabei in den dazu gestellten Anträgen auf den 
grundgesetzlichen Auftrag der Parteien, bei der politischen Willensbildung mitzuwirken, hinweist 
(vgl. Art. 21 GG). Die Verwaltung schlägt daher ein gebührenfreies Plakatieren bis zur Höhe von 
50,00 € vor für Veranstaltungen von Parteien, Wählervereinigungen, Bewerbern zur 
Oberbürgermeisterwahl, Heidelberger Bürgerinitiativen und Befürwortern und Gegnern der zur 
Abstimmung gestellten Frage bei Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen. Der genannte 
Verfassungsauftrag der Parteien aus Art. 21 GG und die nicht wirtschaftliche sondern politische 
Motivation der übrigen Begünstigten, rechtfertigen die vorgeschlagene Gebührenermäßigung. 
Zudem begünstigt dieser Vorschlag insbesondere kleinere Parteien und Gruppierungen sowie 
Einzelpersonen, die auch bisher schon in der Regel nur kleine Plakatierungskontingente beantragt 
haben. Größere Parteien, die oftmals höhere Plakatzahlen beantragen sind in der Regel auch 
finanzstärker, so dass die von der Verwaltung vorgeschlagene Lösung auch keine 
Wettbewerbsverzerrung zu Gunsten größerer und oftmals auch besser organisierter 
Organisationen zur Folge hat.  

Dieser Vorschlag wird durch Änderung von § 3 Absatz 2 Nr. 2 der 
Sondernutzungsgebührensatzung umgesetzt (vgl. Änderungssatzung, Anlage 1).  

Da die mit der Neuordnung der Veranstaltungsplakatierung einhergehenden Veränderungen 
gegenüber der bestehenden Verfahrensweise heute noch nicht vollständig absehbar sind, kann 
zum jetzigen Zeitpunkt auch keine Aussage dazu gemacht werden, welche Auswirkungen 
unterschiedlich hohe Gebühren bei der Veranstaltungsplakatierung auf die Neuordnung (weniger 
Plakatflächen gegenüber heute, Aufteilung der Plakatstandorte in Kontingente etc.) haben werden. 
Das gleiche gilt auch für eine Beurteilung der Mannheimer Plakatierungsrichtlinien im Kontext der 
Neuordnung. Insofern muss gegebenenfalls die Gebührenfrage und die Frage, ob außerhalb der 
dann festgelegten Standorte Plakatierungen möglich sind, erneut aufgegriffen werden. Im Übrigen 
wird auf die Sachstandsinformation zur Neuordnung der Veranstaltungsplakatierung vom Februar 
2012 an die Fraktionen verwiesen. 

Die Einbeziehung von nicht kommerziellen politischen und sozialen Gruppierungen, oder darüber 
hinaus sämtlichen  Vereinen und Initiativen mit gemeinnützigem Zweck, Institutionen mit 
Stadtteilbezug (lokalem Bezug), Gruppierungen mit ehrenamtlichen oder karitativen Engagement, 
insbesondere in bzw. für Schulen, Kindergärten, sozialen Einrichtungen, Bildungseinrichtungen 
und weiteren vergleichbaren Institutionen, wie von der Bunten Linke/Die Linke beantragt, ist aus 
der Sicht der Verwaltung nach wie vor nicht erforderlich und auch nicht sachgerecht, da, wie 
bereits in der Informationsvorlage 30.11.2011 dargestellt,  die Satzung es zulässt, dass im 
begründeten Einzelfall von der Erhebung der Sondernutzungsgebühr ganz oder teilweise 
abgesehen werden kann, wenn die Sondernutzung im öffentlichen Interesse liegt oder die 
Festsetzung der Gebühr unbillig wäre. Aus Sicht der Verwaltung gibt es hier keinen 
Änderungsbedarf. 

gezeichnet 

Wolfgang Erichson 
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